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Fragen zur Gebäudesanierung und Klimaneutralität in Einrichtungen  
der beruflichen Rehabilitation  

 
 
Sehr geehrte Frau Professor Dr. von Kalckreuth, 
 
die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner vertreten verschiedene Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation in Deutschland. Viele unserer Gebäude wurden bereits vor 
mehreren Jahrzehnten errichtet und sind inzwischen in einem baulichen Zustand, der 
umfassende energetische und strukturelle Modernisierungen erforderlich macht. 
Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und dem besonders gebotenen Schutz 
von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen vor 
Hitze ist dies dringend erforderlich. Hinzu kommen umfangreichere Umbauten, die 
zur Herstellung besserer Barrierefreiheit vonnöten sind. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir höflich um Klärung der folgenden Fragen, die für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Arbeit von großer Bedeutung sind: 
 

1. Nutzbarkeit des Sondervermögens des Bundes 
Ist das Sondervermögen des Bundes in den Bundesländern bzw. Kommunen 
auch für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation zugänglich? Konkret 
möchten wir erfahren, ob Berufsbildungswerke und Berufsförderungswerke 
Maßnahmen aus dem Sondervermögen nutzen können, um Gebäude 
energetisch zu modernisieren und klimagerecht zu sanieren. 

 
2. Feststellung des Gebäudezustandes 

Würden Sie eine gutachtliche Feststellung des Gebäudezustandes der 
Einrichtungen befürworten, und falls ja, wie würden Sie diese umsetzen? 
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3. Ergebnisse der Arbeitsgruppe aus der vergangenen Legislaturperiode 

In der letzten Legislaturperiode wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich 
mit der Gebäudesanierung der Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 
befasste, an der wir auch mitgewirkt haben. Zu welchen Ergebnissen ist diese 
Arbeitsgruppe gekommen? 
 

4. Förderfähigkeit über das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ 
Inwiefern werden aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und 
Klimaneutralität“ auch Gebäude sozialer Einrichtungen – insbesondere der 
beruflichen Rehabilitation – in den Ländern unterstützt? Unsere bisherige 
Erkenntnis ist, dass dies bislang ausschließlich den Einrichtungen der 
medizinischen Rehabilitation zugutekommt, die dies ja ebenfalls dringend 
benötigen. Es wäre aber wichtig, diese Förderung auch auf den Bereich der 
beruflichen Rehabilitation auszuweiten. Auch hier ist der Bedarf hoch. 
 

5. Landesmittel für Sanierungen und Klimaanpassungen 
Welche Landesmittel stehen jeweils für die medizinische sowie für die berufliche 
Rehabilitation zur Verfügung, insbesondere für: 

 Gebäudesanierungen 
 klimagerechte Umbauten 
 Maßnahmen zur Barrierefreiheit 

 
Wir bitten höflich um eine Aufschlüsselung nach Bundesländern und 
Förderarten. 

 
6. Fördermöglichkeiten über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) 

Besteht die Möglichkeit, entsprechende Fördermittel für Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation über den Klima- und Transformationsfonds 
abzurufen? 

 
Wir danken Ihnen im Voraus für die Beantwortung dieser Fragen. Eine Klärung ist für 
eine verlässliche Planung von Modernisierungs- und Klimaschutzmaßnahmen in 
unseren Einrichtungen von hoher Relevanz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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